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RS OGH 1948/11/10 1Ob368/48
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1948

Norm

ABGB §922

EO §294 J

Rechtssatz

Gewährleistungsansprüche können erst dann gepfändet werden, wenn der Eviktionsanspruch gegen den

Verpflichteten erfolgreich geltend gemacht worden ist.
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